






A. Abstimmung

Für eilige Leserinnen und Leser

Der Grosse Rat hat am 12. September 2005 das 
Gesetz über die Berufsbildung und die Weiterbil-
dung beschlossen. Mit dem Gesetz wird nebst der 
allgemeinen Weiterbildung der Vollzug des neuen 
eidgenössischen Berufsbildungsgesetzes im Kanton 
Luzern geregelt. Der im Kanton Luzern am häufigsten 
gewählte Bildungsweg, der Weg über die Berufs-
lehre, wird erstmals in einem eigenen Erlass zeit-
gemäss festgehalten. Die Berufsbildung baut auch 
künftig auf dem bewährten schweizerischen System 
mit praktischer Ausbildung im Lehrbetrieb und beruf-
lichem Unterricht an den Berufsfachschulen auf, wird 
aber an die Anforderungen der veränderten Arbeits-
welt angepasst. Mit dem Gesetz erhält die Berufs-
bildung einen eigenständigen Platz im Luzerner 
Bildungsangebot und wird den allgemeinbildenden 
Ausbildungswegen gleichgestellt. Die Durchlässigkeit 
der Bildungswege, die Stärkung der Berufsfachschu-
len (ehemals Berufsschulen) und der neuen Fachmittel-
schulen (ehemals Diplommittelschulen) sowie 
die klare Rollenverteilung der Berufsbildungspartner 
sind wesentliche Ziele des Gesetzes. Ein wichtiges 
Element ist weiter die Übernahme der Verantwortung 
für das sogenannte 10. Schuljahr sowie die Fach- 
und Wirtschaftsmittelschulen durch den Kanton. Die 
dem Kanton entstehenden Mehrkosten sollen durch 
die Gemeinden anderweitig kompensiert werden. 
Entsprechend der Bundesgesetzgebung richtet auch 
der Kanton Luzern seine Subventionsbeiträge künftig 
in Form von leistungsorientierten Pauschalen aus.

Der Grosse Rat stimmte dem Gesetz gegen die 
Stimmen der SVP-Fraktion mit 88 zu 22 Stimmen 
deutlich zu. Neben der CVP- und der FDP-Fraktion 
unterstützten auch die SP- und die GB-Fraktion die 
Vorlage, obwohl sie die Brückenangebote, die För-
derkurse und die Weiterbildung stärker hätten aus-
bauen wollen. Die SVP-Fraktion umgekehrt beurteilte 
die von der Mehrheit beschlossenen Leistungen als 
zu grosszügig und zu kostspielig. Die Mehrheit des 
Grossen Rates verfolgte eine mittlere Linie sowohl be-
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§ 98d 	 (neu)
	 b. Umverteilung
1 Erhält ein Wahlkreis weniger Sitze, als ihm gemäss § 95 Ab-
satz 2 zustehen, so werden ihm die fehlenden Sitze zulasten des 
Wahlkreises zugeteilt, der mehr Sitze erhalten hat.
2 Die Umverteilung der Sitze berechnet sich wie folgt:
a.	 Die Wählerzahlen der Listen oder Listengruppen des 
	 untervertretenen Wahlkreises werden durch die um eins 	
	 erhöhte Zahl der gemäss § 98c errechneten Sitze geteilt 	
	 (erster Quotient).
b.	 Die Wählerzahlen der Listen oder Listengruppen des 
	 übervertretenen Wahlkreises werden durch die Zahl der 	
	 gemäss § 98c errechneten Sitze geteilt (zweiter Quotient).
c.	 Die Teilung des ersten durch den zweiten Quotienten 	
	 ergibt für jede Liste oder Listengruppe eine Verhältnis-
	 zahl (Doppelquotient). Die Umverteilung erfolgt in der 	
	 Liste oder Listengruppe mit der höchsten Verhältniszahl. 	
	 Bei gleichen Verhältniszahlen entscheidet das Los.
d. 	 Bei der Umverteilung weiterer Sitze wird dieses Verfahren 	
	 unter Berücksichtigung der bereits umverteilten Sitze 
	 wiederholt.

§ 98e 	 (neu)
	 c. Sitzverteilung innerhalb der Listengruppen

Die Sitzverteilung innerhalb der Listengruppen wird erst nach 
der Verteilung der Sitze auf die Wahlkreise beziehungsweise 
nach der allfälligen Umverteilung gemäss § 98d berechnet.

Anhang (neu)

Zuteilung der Gemeinden zu den 
Wahlkreisen (§ 95)

Wahlkreis Luzern-Stadt

Luzern

Wahlkreis Luzern-Land

Adligenswil	 Greppen	 Meggen	 Vitznau
Buchrain	 Honau	 Meierskappel	 Weggis
Dierikon	 Horw	 Root
Ebikon	 Kriens	 Schwarzenberg
Gisikon	 Malters	 Udligenswil

Wahlkreis Hochdorf

Aesch	 Ermensee	 Hohenrain	 Rothenburg
Altwis	 Eschenbach	 Inwil	 Schongau
Ballwil	 Hitzkirch	 Rain
Emmen	 Hochdorf	 Römerswil

Wahlkreis Sursee

Beromünster	 Hildisrieden	 Oberkirch	 Sempach
Büron	 Knutwil	 Pfeffikon	 Sursee
Buttisholz	 Mauensee	 Rickenbach	 Triengen
Eich	 Neudorf	 Ruswil
Geuensee	 Neuenkirch	 Schenkon
Grosswangen	 Nottwil	 Schlierbach

Wahlkreis Willisau

Alberswil	 Ettiswil	 Menznau	 Schötz
Altbüron	 Fischbach	 Nebikon	 Ufhusen
Altishofen	 Gettnau	 Ohmstal	 Wauwil
Dagmersellen	 Grossdietwil	 Pfaffnau	 Wikon
Ebersecken	 Hergiswil	 Reiden	 Willisau
Egolzwil	 Luthern	 Roggliswil	 Zell

Wahlkreis Entlebuch

Doppleschwand	 Flühli	 Romoos	 Wolhusen
Entlebuch	 Hasle	 Schüpfheim
Escholzmatt	 Marbach	 Werthenstein

II.

Die Änderung tritt am 1. Juli 2010 in Kraft. Sie unterliegt dem 
fakultativen Referendum.

Luzern,  25. Januar 2010

Im Namen des Kantonsrates
Der Präsident: Hans Luternauer
Der Staatsschreiber: Markus Hodel
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Achtung: 
Bei Fragen zum Versand 
der Abstimmungsunterlagen 
(z.B. fehlendes Material)
wenden Sie sich bitte an Ihre 
Gemeinde!

Kontakt
Staatskanzlei des Kantons Luzern
Bahnhofstrasse 15
CH-6002 Luzern

Telefon
041 228 51 11
041 228 60 00

Telefax
041 228 50 36
041 228 60 99

E-Mail
staatskanzlei@lu.ch
information@lu.ch

Internet
www.lu.ch

www.lu.ch


